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27. Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse Tumortherapie 
Die Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse Tumortherapie sind integraler Bestandteil der Facharzt- bzw. 
Schwerpunktweiterbildungen in Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie, Gynäkologische Onkologie sowie 
Kinder- und Jugend-Hämatologie und -Onkologie und verleihen den Kammermitgliedern, die über die Anerkennung 
dieser Bezeichnungen verfügen, das Recht zum Führen der Bezeichnung Medikamentöse Tumortherapie. 

Die Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse Tumortherapie sind integraler Bestandteil der Facharzt-
weiterbildungen in Innere Medizin und Gastroenterologie sowie Innere Medizin und Pneumologie und verleihen den 
Kammermitgliedern, die diese Weiterbildung nach der Weiterbildungsordnung vom 25.2.1989 oder einer späteren 
Weiterbildungsordnung abgeschlossen haben, das Recht zum Führen der Bezeichnung Medikamentöse 
Tumortherapie. 

 

Die Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse Tumortherapie sind integraler Bestandteil der 
Facharztweiterbildung in Strahlentherapie und verleihen den Kammermitgliedern, die diese Weiterbildung nach der 
Weiterbildungsordnung vom 1.5.2005 oder einer späteren Weiterbildungsordnung abgeschlossen haben, das 
Recht zum Führen der Bezeichnung Medikamentöse Tumortherapie. 

Die Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse Tumortherapie sind integraler Bestandteil der 
Facharztweiterbildungen in Urologie und verleihen den Kammermitgliedern, die die Weiterbildung zum Facharzt für 
Urologie nach dieser Weiterbildungsordnung abgeschlossen haben, das Recht zum Führen der Bezeichnung 
Medikamentöse Tumortherapie. 

 

 

Definition Die Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse Tumortherapie umfasst in Ergänzung zu einer 
Facharztkompetenz die Durchführung, Überwachung und Nachsorge der 
medikamentösen Therapie solider Tumorerkrankungen des Fachgebiets einschließlich 
supportiver Maßnahmen und der Therapie auftretender Komplikationen. 

Mindestanforderungen 
gemäß § 11 WBO 

 Facharztanerkennung in den Gebieten Chirurgie, Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Innere Medizin, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Neurochirurgie oder Neurologie 

und zusätzlich 

 12 Monate Medikamentöse Tumortherapie unter Anleitung eines 

Weiterbildungsermächtigten in Medikamentöser Tumortherapie 

 

Weiterbildungsinhalte der Zusatz-Weiterbildung 

Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 
Richtzahl 

  

A. Allgemeine Inhalte der Weiterbildung für Abschnitt C  

  

1. Übergreifende Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse Tumortherapie  

 Interdisziplinäre Indikationsstellung zu 
chirurgischen, strahlentherapeutischen, 
interventionellen und nuklearmedizinischen 
Behandlungsverfahren 

 

 Regelmäßige Teilnahme an interdisziplinären 
Tumorkonferenzen, davon 

 

 - Falldarstellungen 20 

2. Tumortherapie  

Pharmakologie und Wirkungsweise 
medikamentöser Tumortherapie 
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Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 
Richtzahl 

 Indikationsstellung zur medikamentösen Tumor-
therapie unter Berücksichtigung von 
Komorbiditäten 

 

 Planung und Überwachung der medikamentösen 
Therapie bei Tumorerkrankungen des 
Fachgebietes einschließlich der Prävention, 
Erkennung und Behandlung spezifischer 
Nebenwirkungen von Tumortherapeutika 

 

 Medikamentöse Therapie bei Patienten mit 
Tumoren des Fachgebietes in 
Behandlungsfällen, davon 

100 

 - zytostatisch 50 

 - zielgerichtet 20 

 - immunmodulatorisch 30 

 - antihormonell  

Aspekte der Nachsorge bei medikamentöser 
Tumortherapie 

  

3. Supportivtherapie  

Grundlagen der Supportivtherapie und 
Rehabilitation bei Tumorerkrankungen des 
Fachgebietes 

  

 Prophylaktische und interventionelle Supportiv-
therapie, insbesondere Antiemese, Ernährungs-
beratung und Diätetik einschließlich enteraler 
und parenteraler Ernährung, 
Infektionsprophylaxe und Therapie von 
Infektionen, Antikoagulation 

 

 


